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In der 51. Sitzung des Stadtsenates am Dienstag, den  
19. Oktober 2021 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

 
 
 
Einige Personalpunkte (Gewährung einer Dienstfreistellung zu 
Bildungszwecken, Verlängerung eines Dienstverhältnisses auf unbestimmte 
Zeit, Personalaufnahme, Abschluss Sonderverträge, Anrechnung von im 
öffentlichen Interesse gelegenen weiteren Zeiten für die Berechnung des 
Stichtages) wurden jeweils einstimmig beschlossen. 
 
 
Die Materialkosten für die Auftrittsfläche der Bushaltestelle am Unteren 
Stadtplatz in der Höhe von € 8.180,84 (inkl. USt.) und der Ankauf wurden 
nachträglich mehrstimmig beschlossen.  
 
 
Die Teilnahme am troggebundenen Fassadenprojekt gemeinsam mit dem 
Klima- und Energiefonds und dem Städtebund mit einem Eigenmittelanteil der 
maximalen Projektkosten von € 10.800,00 brutto wurde einstimmig 
beschlossen.  
 
 
Der Verein Klangraum wurde mit der Durchführung des „Klangraum im Herbst 
2021“ beauftragt und wurde ein Unterstützungsbeitrag in der Höhe von 
€ 15.000,00 (zzgl. Ust.) einstimmig gewährt. 
 
 
Die Teilnahme am LEADER-Projekt „Standortmarketing Eisenstraße“ - 
vorbehaltlich der positiven Förderzusage – wurde  einstimmig beschlossen. Der 
dabei entstehende Projektkostenanteil von € 7.569,47 brutto soll im Budget 2022 
vorgesehen werden. Der zweite Teilbetrag in gleicher Höhe ist im Jahr 2023 zu 
bedecken. 
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Die Vergabe von Baumeisterarbeiten zur Errichtung eines öffentlichen 
Müllplatzes bei der städtischen Sporthalle zum Gesamtangebotspreis von 
€ 10.000,00 (exkl. gesetzl. Ust.) wurde einstimmig beschlossen.  
 
 
 
Bezüglich Gemeinderatswahl 2022 wurde ein einstimmiger Beschluss zu 
nachstehenden Punkten gefasst: 
a)  Verordnung der Wahlausschreibung 
  Unter Einhaltung der entsprechenden Gesetze wird die Wahl des  
  Gemeinderates der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs für Sonntag,  
  den 30. Jänner 2022 ausgeschrieben und der 29. Oktober 2021 als Tag der  
  Wahlausschreibung (Stichtag) bestimmt. Die Verordnung über die  
  Ausschreibung der Gemeinderatswahl wurde beschlossen. 
 
b)  Wahlsprengeleinteilung 
  Zur Verkürzung des Wahlvorganges und leichteren Ausübung des Wahl- 
   rechtes wird das Gebiet der Stadt Waidhofen an der Ybbs in 15 Wahl- 
  sprengel eingeteilt. 
 
c)  Drucksortenverordnung 
  Hinsichtlich der Gestaltung der Drucksorten wurde eine Verordnung  
  erlassen. 
 
 
 
Die Firma gemdat NÖ wurde mit dem Paket „LMR Wahlservice“ (insbesondere 
Erstellung Wahlkarte, Layout für Selfmailer – Wählerverständigungskarte, samt 
Erstellung und Versand pro Wahlberechtigten) zum Betrage von € 15.446,65 (inkl. 
20 % USt.) einstimmig beauftragt. 
 
 
 
Dem Verein Mit-Menschen wurde für das Jahr 2021 eine Förderung in der Höhe 
von € 1.000,00 einstimmig gewährt.  
 
 
 
Für die Bewohner des Pflege- und Betreuungszentrums sowie die Bewohner des 
Pflege- und Förderzentrums Waidhofen a/d Ybbs wurde ein Zuschuss für die 
Weihnachtsgeschenke im Wert von ca. € 18,00 pro Person einstimmig gewährt. 
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Die Durchführung einer Veranstaltung am 17.11.2021 anlässlich des 
Seniorentages 2021 und Einladung der Senioren der Stadt Waidhofen a/d Ybbs zu 
einer Filmvorführung in das Kino und Kaffee und Kuchen wurde einstimmig 
genehmigt. 
 
 
 
Die Gewährung eines Mietzuschusses für das Objekt Mühlstraße 4 ab 01.07.2021 
bis längstens 30.06.2023 wurde - vorbehaltlich der Beschlussfassung der 
geänderten Richtlinien über die Gewährung von Miet-/Pachtzuschüssen durch 
den Gemeinderat – mehrstimmig beschlossen.  
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